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Niederschr i f t  
 
über die 1. Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, den 29.01.2015, um 19:30 Uhr, 
im Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22. 
 

 
Anwesend: 

1. Bürgermeister 
Bisping, Benedikt  

2. Bürgermeister 
Maschler, Norbert  

3. Bürgermeister 
Lang, Thomas  

Stadtratsmitglieder 
Deuerlein, Rainer  

Dienstbier, Adolf Volkmar  

Felßner, Günther  

Mayer, Christian  

Meyer, Harald  

Ochs, Gerald  

Sopolidis, Nikos  

Weber, Manfred  

Auernheimer, Johannes  

Auernheimer, Jutta  

Höpfel, Ruth  

Horlamus, Alexander  

Ittner, Frank  

Schweikert, Georg  

Wartha, Joachim  

Eryazici, Ahmet  

Grand, Martin  

Kern, Hans  

Jackson, Mathias  

Platt, Christine  

Raile, Sabine  

Vogel, Erika  

Keller, Frank  

Pohl, Adolf  

Seitz, Martin Dr.  

Schmidt, Hans  

Tiedtke, Andreas Dr. ab 20.19 Uhr 

Herrmann, Karl-Heinz  

Ortssprecher 
Eschrich, Hermann  

Hofmann, Dieter  

Ott, Sascha  

Ortssprecherin 
Loos, Carina  

Mortler, Astrid  

von der Verwaltung 
Ederer, Rainer  

Hammerlindl, Bernhard  

Neidl, Elke  
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Nürnberger, Annette  

Taubmann, Udo  

Wallner, Benjamin  

Wamser, Karin  

Schriftführer 
Schönwald, Friederike  

 
 
Entschuldigt: 

von der Verwaltung 
Ferfers, Jürgen  

 

 

 
Vorsitzender eröffnet die Sitzung und begrüßt die Damen und Herren des Stadtrates, die Zu-
hörer und die Mitglieder der Verwaltung zur 1. Sitzung in diesem Jahr. Die Einladung ist frist-
gerecht ergangen. Punkt 6 der öffentlichen Tagesordnung wird zurückgezogen. Mit dem Inhalt 
der Tagesordnung besteht Einverständnis. Das Gremium ist beschlussfähig.  
 
 

ÖFFENTLICH 
 
 
1 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der 12. Sitzung des Stadtrates vom 

18.12.2014 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die öffentliche Niederschrift der 12. Sitzung des Stadtrates vom 18.12.2014 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 28  Nein: 0   
 
 
 
2 Neufassung der Benutzungsordnung für das Jugendzentrum der Stadt Lauf a. d. 

Pegnitz 
 

Beschluss: 
 

Der Stadtrat beschließt folgende Benutzungsordnung: 
 

Benutzungsordnung des Jugendzentrums der Stadt Lauf 
a.d. Pegnitz 

 

 

A) Zielsetzung und Aufgaben des Jugendzentrums 
 
Nach der Definition der Bayer. Staatsregierung ist ein Jugendzentrum „eine Einrichtung der 
Jugendarbeit, die den jugendlichen Besuchern aus dem Nahbereich ein differenziertes Pro-
gramm ermöglicht oder anbietet. Es dient dem Freizeit- und Kommunikationsbedürfnis junger 
Leute und vermittelt Anregungen zu eigenen Initiativen und Aktivitäten. Jugendzentren sind 
Einrichtungen, die sowohl sporadisch als auch kontinuierlich tätigen Gruppen zugänglich 
sind und bleiben müssen. Den Jugendzentren können für das Umland bestimmte Zentralauf-
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gaben angefügt werden, wie Schulung, Beratung und technisch-organisatorische Arbeiten für 
Gruppen und Verbände. Ferner besteht die Möglichkeit, einen Jugendberatungsdienst anzu-
gliedern“. 
 
Das Jugendzentrum Lauf soll entsprechend dieser Definition sowohl eine Heimstätte für 
Gruppen von Jugendlichen sein, die bislang keine oder nur ungenügende Räumlichkeiten 
zur Verfügung haben sowie ein Aufenthaltsort und informeller Treffpunkt für alle Jugendli-
chen aus dem Gebiet der Stadt Lauf a. d. Pegnitz und Umgebung. Es soll den Jugendlichen 
in dem Bereich der „offenen Jugendarbeit“ die Möglichkeit gegeben werden, ihre Freizeit 
eigenverantwortlich entsprechend ihren Bedürfnissen zu gestalten. Da „Freizeit“ nicht unab-
hängig und losgelöst von den Lebensbereichen Familie, Schule und Beruf gesehen werden 
kann, ist bei der Frage nach den Aufgabenstellungen von Jugendarbeit in einem Jugend-
zentrum die konkrete Situation der Jugendlichen in die Überlegungen mit einzubeziehen. 
Dazu ist die Anregung und die Hilfestellung durch pädagogisches Personal erforderlich. 
 
Jugendarbeit soll vor allem andere Erziehungsträger und kulturelle Institutionen (Familie, 
Schule, Beruf) ergänzen, um so die individuelle und soziale Emanzipation junger Menschen 
zu fördern. Förderung beinhaltet beispielsweise die Förderung musikalischer Interessen und 
Ambitionen durch Bereitstellung kostengünstiger Proberäume. Aber auch das Bekanntma-
chen mit neuen Subkulturen, beispielsweise der Poetry Slam Szene oder der HipHop-Kultur, 
durch entsprechende Veranstaltungen und Angebote. 
 
Neben dieser gesellschaftlichen Aufgabe von Jugendarbeit müssen aber auch die Be-
dürfnisse der Jugendlichen berücksichtigt werden. Dabei ist das Prinzip der Freiwilligkeit ein 
wesentliches Kriterium von Jugendarbeit. 
 
Die Arbeit in Jugendzentren steht somit im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen An-
sprüchen und den individuellen Bedürfnissen und Erwartungen der Jugendlichen. 
Als Zielvorstellung ist dabei der Jugendliche zu sehen, der seinen gesellschaftlichen Stand-
ort erkennen kann, der gelernt hat, seine Bedürfnisse auszudrücken und sie unter Wahrung 
der legitimen Rechte der anderen zusammen mit ihnen zu befriedigen und der fähig ist, 
durch Engagement in verschiedenen Feldern gesellschaftliches Leben bewusst zu gestalten. 
 
Um diesen Zielvorstellungen gerecht werden zu können, soll das Jugendzentrum dement-
sprechend als Lernfeld für die Jugendlichen strukturiert werden. 
 
Unter „Lernfeld“ ist dabei ein Bereich zu verstehen, in dem der Jugendliche, ohne existenz-
gefährdende Sanktionen befürchten zu müssen, neue Erfahrungen durch Handeln machen 
und neue Verhaltensweisen ausprobieren und einüben kann. Darüber hinaus werden für ihn 
eigene und gesellschaftliche Grenzen erfahrbar. 
 
Die eigenverantwortliche Gestaltung des Freizeitbereiches vor dem Hintergrund der eigenen 
und der gesellschaftlichen Situation ist ein wesentlicher Teil dieses Lernfeldes. 
 
Diesen Anforderungen an ein Jugendzentrum muss auch im organisatorischen Bereich 
Rechnung getragen werden. 
 
Dabei ist die größtmögliche Beteiligung der Jugendlichen an allen Bereichen des Jugend-
zentrums, also auch gerade am organisatorischen Bereich, die Voraussetzung sowohl für die 
Selbstgestaltung der Freizeit als auch für die notwendige Identifikation der Jugendlichen mit 
dem Jugendzentrum. 
 
Diese Mitwirkung der Jugendlichen im Jugendzentrum, die auch Mitverantwortung beinhaltet, 
soll Aufgabe der Benutzungsordnung sein. 
 
Der Stadtrat hat diese Grundsätze anerkannt und einem lange bestehenden Bedürfnis durch 
die Errichtung eines Jugendzentrums an der Weigmannstraße 27 entsprochen, um damit die 
freie Jugendarbeit zu ermöglichen. 
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B) Allgemeines 
 

§ 1 
 

Trägerschaft 
 
Träger des Jugendzentrums ist die Stadt Lauf a.d. Pegnitz. 
 
 

§ 2 
 

Name 
 
Das Jugendzentrum führt den Namen „Jugendzentrum der Stadt Lauf a. d. Pegnitz“. 
 
 

§ 3 
 

Zweck der Einrichtung/Gemeinnützigkeit 
 
(1) Durch den Betrieb des Jugendzentrums übernimmt die Stadt Lauf im Rahmen des eige-

nen Wirkungskreises eine Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Wohl-
fahrtspflege, insbesondere der Jugendfürsorge und Jugendpflege nach Art. 57 GO. Es 
ist eine Einrichtung für Jugendliche aus allen sozialen Schichten der Stadt Lauf. Päda-
gogen und Jugendliche unterstützen sich gegenseitig und sorgen im Rahmen der Mitbe-
stimmung und Mitverantwortung für einen geordneten Betrieb. 

 
(2) Die Stadt Lauf erstrebt durch den Betrieb des Jugendzentrums keinen Gewinn, sondern 

verfolgt lediglich gemeinnützige Zwecke, durch welche ausschließlich und unmittelbar 
die Allgemeinheit auf dem Gebiet der Jugendpflege gefördert werden soll. Sich erge-
bende Überschüsse aus dem Betrieb der Einrichtung sind nur für diese selbst, insbe-
sondere zur Abdeckung der laufenden Ausgaben, zu verwenden. 

 
 

§ 4 
 

Benutzerkreis 
 
Das Jugendzentrum steht zur Verfügung 
 
a) allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 14 – 27 Jahren der Stadt Lauf a. d. 

Pegnitz und Umgebung 
 
b) den Jugendverbänden des Kreisjugendringes Lauf. 
 
 

C) Organisation 
 

§ 5 
 

Organe des Jugendzentrums 
 
Die Organe des Jugendzentrums sind die Trägerkommission, der Vorstand, die Vollver-
sammlung und die Arbeitsgruppen. 
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§ 6 

 
Die Trägerkommission 

 
(1) Die Trägerkommission ist die Vermittlungsinstanz zwischen der Stadt und dem Jugend-

zentrum. Sie besteht von Seiten der Stadt aus fünf vom Stadtrat bestimmten Vertretern 
sowie fünf Vertretern des Jugendzentrums. Die fünf Vertreter des Jugendzentrums wer-
den vom Vorstand delegiert, wobei mindestens ein Vertreter aus der Versammlung der 
Verbandsjugendgruppen sein muss. Das pädagogische Personal hat beratende Stimme. 

 
(2) Die Trägerkommission ist zuständig 

a) für die Abgabe von Stellungnahmen an die Stadt: 
- bei Konfliktfällen zwischen Jugendzentrum und Bürgern, 
- bei Konfliktfällen, die das Jugendzentrum betreffen und deren Entscheidung in die 

Zuständigkeit der Stadt fällt, 
- bei Anträgen, die Vorschläge zur Satzungsänderungen beinhalten oder die Konzep-

tion des Hauses betreffen, 
- bei Planungen von Baumaßnahmen, 
- zu dem durch die Organe des Jugendzentrums vorgelegten Haushaltsplan, 
- zur Regelung der Raumbelegung und -nutzung, 
- zu Regelungen in der Hausordnung, 
- hinsichtlich der Öffnungszeiten. 
 

b) als Entscheidungsgremium: 
- bei Konfliktfällen innerhalb der Einrichtung, die nicht durch andere Organe des Ju-

gendzentrums gelöst werden können. 
 
(3) Die Trägerkommission kann vom Vorstand und vom pädagogischen Personal einen Re-

chenschaftsbericht über deren Arbeiten verlangen. 
 
(4) Die Trägerkommission tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal im Jahr. Sie kann 

von den stimmberechtigten Mitgliedern der Trägerkommission und dem pädagogischen 
Personal des Jugendzentrums einberufen werden. Die Einladung zur und die Leitung 
der Sitzung wird abwechselnd von einem Vertreter der Stadt und einem Vertreter des 
Jugendzentrumsvorstandes übernommen. 

 
(5) Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 

oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Zuhörer haben kein 
Mitspracherecht; Ausnahmen beschließt die Trägerkommission. Über die Sitzungen sind 
Ergebnisprotokolle zu fertigen. 

 
 

§ 7 
 

Vollversammlung 
 
(1) Die Vollversammlung (VV) ist die Zusammenkunft aller stimmberechtigten Besucher des 

Jugendzentrums. Stimmberechtigt sind alle Besucher aus dem Gebiet der Stadt Lauf im 
Alter von 14 - 27 Jahren.  

 
(2) Eine ordentliche VV findet einmal jährlich statt und wird vom Vorstand einberufen. Der 

Tagungstermin wird 14 Tage vorher schriftlich und unter Mitteilung der Tagesordnung 
bekanntgegeben und als Aushang im Jugendzentrum und in der Tageszeitung veröffent-
licht. Die Sitzungen sind öffentlich. 
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(3) Der Vorstand kann weitere Vollversammlungen einberufen; sie sind vom Vorstand auf 
Verlangen des pädagogischen Personals oder von mindestens 30 Jugendlichen inner-
halb eines Monats einzuberufen. Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(4) Die Aufgabe der Vollversammlung ist die Meinungsbildung zu allen grundsätzlichen Fra-

gen des Jugendzentrums. 
 
(5) Die Vollversammlung 

- wählt sechs Mitglieder des Vorstandes auf die Dauer eines Jahres. Dazu schlagen die 
Arbeitsgruppen jeweils maximal drei Kandidaten vor, die sich bei der Vollversammlung 
den Jugendzentrumsbesuchern vorstellen. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich und in 
geheimer Wahl und ist an der ordentlichen Vollversammlung oder innerhalb der sechs 
darauffolgenden Öffnungstage möglich. Sämtliche Mitglieder des Vorstandes werden in 
einem Wahlgang gewählt. In den Vorstand sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht ge-
wählten Bewerber sind in der Reihenfolge ihrer Stimmen Ersatzmitglieder für den Vor-
stand; 

- arbeitet an der Programmgestaltung des offenen Betriebes mit; 
- macht Vorschläge zur Aufstellung des Haushalts; 
- berät die Benutzungsordnung und etwaige Änderungen; 
- kann einmal jährlich Rechenschaftsbericht vom Vorstand und vom pädagogischen 

Personal fordern; 
- kann von ihr gewählte Personen mit 2/3-Mehrheit abwählen. 

 
 

§ 8 
 

Arbeitsgruppen 
 
(1) Arbeitsgruppen sind die Zusammenschlüsse von mindestens vier Jugendlichen, die für 

das Jugendzentrum oder ihren Neigungen entsprechend gemeinsam aktiv werden und 
regelmäßig zusammenkommen. 

 
(2) Die Arbeitsgruppen verwalten ihren Bereich incl. Etat selbständig. Die Arbeitsgruppen 

haben gegenüber dem Vorstand und dem pädagogischen Personal einen verantwortli-
chen Leiter zu benennen. 

 
(3) Gegen Entscheidungen der Arbeitsgruppen hat das pädagogische Personal ein Veto-

recht. Kommt es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen den Arbeitsgruppen und 
dem pädagogischen Personal, entscheidet der Vorstand. 

 
(4) Die Befugnisse und Kompetenzen der Mitglieder der Ausschüsse werden vom Vorstand 

im Einzelfall festgelegt. 
 
 

§ 9 
 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Jugendzentrums besteht aus sechs von der Vollversammlung gewähl-

ten Vertretern 
 
(2) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit der Wahl eines neuen Vorstandes. Wenn ein 

gewähltes Mitglied die Wahl ablehnt, zurücktritt oder aus einem sonstigen Grund aus 
dem Vorstand ausscheidet, rückt das Ersatzmitglied nach, das bei der letzten Wahl der 
Vollversammlung die nächsthöhere Stimmenzahl erreicht hat. 
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(3) Der Vorstand tagt in der Regel einmal im Monat. Der Sitzungstermin ist mit der Tages-
ordnung eine Woche vor der Sitzung den Vorstandsmitgliedern per Aushang und in 
elektronischer Form bekanntzumachen. 

 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens vier Mitglieder oder anwesend sind. Die Sitzungen sind öffentlich. Über die Sitzun-
gen sind Ergebnisprotokolle zu fertigen. 

 Gegen die Entscheidungen des Vorstandes hat das pädagogische Personal ein Veto-
recht. Kommt es zwischen dem Vorstand und dem pädagogischen Personal zu keiner 
einvernehmlichen Lösung, entscheidet die Trägerkommission. 

 
(4) Die Aufgabe des Vorstandes ist 

- die Erstellung und Organisation des Jugendzentrumsprogramms; 
- die Verwaltung des Jugendzentrumsetats; 
- Darstellung des Jugendzentrums nach außen; 
- Vertretung der Interessen der Besucher des Jugendzentrums gegenüber der Stadt 

Lauf; 
- Abgabe des Rechenschaftsberichts an die Vollversammlung auf Verlangen hin; 
- Wahl der Jugendzentrum-Mitglieder der Trägerkommission; 
- Erstellung des Vorschlages zum Haushaltsplan des Jugendzentrums und Mitwirkung 

bei der Verwaltung der Haushaltsmittel; 
- Einsetzung von Ausschüssen für bestimmte Aufgaben und deren Auflösung. 

 
 

§ 10 
 

Pädagogisches Personal 
 
(1) Im Jugendzentrum Lauf ist mindestens drei Sozialpädagogen beschäftigt. 
 
(2) Dem pädagogischen Personal obliegt in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die Leitung 

des Jugendzentrums. Es übt das Hausrecht aus, kann dies aber aus zwingenden Grün-
den kurzfristig an andere volljährige Personen delegieren. 

 
(3) Das pädagogische Personal hat in den Organen des Jugendzentrums (ausgenommen 

der Trägerkommission) Vetorecht, insbesondere wenn 
- gegen geltendes Recht (Jugendschutz usw.) 
- gegen die Benutzungsordnung des Jugendzentrums 
verstoßen wird. 

 Das Vetorecht hat aufschiebende Wirkung. Die strittigen Entscheidungen sind der Trä-
gerkommission zur weiteren Entscheidung vorzulegen. Das pädagogische Personal hat 
in allen Gremien beratende Funktion, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 
 
 

§ 11 
 

Eingeschränktes Nutzungsrecht 
 
Vereine, Verbände und Jugendorganisationen haben ein eingeschränktes Nutzungsrecht 
und können auf Antrag Räume im Jugendzentrum benutzen. 
Die Stadt entscheidet über diese Anträge. § 8 gilt entsprechend. Ein Rechtsanspruch auf 
Benützung besteht nicht. 
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D) Finanzierung 

 
§ 12 

 
Vorschlag zum Haushaltsplan 

 
 
Der Vorstand des Jugendzentrums erstellt vor Beginn des Haushaltsjahres in Zusammenar-
beit mit der Vollversammlung, dem pädagogischen Personal und den Arbeitsgruppen, einen 
Vorschlag zum Haushaltsplan. 
Der Haushaltsplan ist der Trägerkommission zur Stellungnahme vorzulegen. 
 
 

§ 13 
 

Finanzierung der Einrichtung 
 
(1) Das Jugendzentrum wird aus den jährlich vom Stadtrat im Rahmen des Haushalts be-

reitgestellten Mitteln finanziert. Überschüsse aus dem Verkauf von Getränken sowie bei 
Veranstaltungen dienen gleichfalls der Finanzierung der Einrichtung und ihres Betriebes. 
Über die Einnahmen und Ausgaben ist durch das pädagogische Personal Buch zu füh-
ren. Die Aufzeichnungen unterliegen der Prüfung durch die Stadt. 

 
(2) Ermächtigungen bzw. nähere Regelungen über die Verwendung der Haushaltsmittel 

sowie der Überschüsse nach Abs. 1 werden im Rahmen der Geschäftsverteilung und 
Geschäftsordnung für den Stadtrat Lauf verfügt. 

 
 

E) Schlussbestimmungen 
 

§ 14 
 

Hausordnung 
 
(1) Alle Besucher sind verpflichtet, sämtliche Einrichtungen sorgfältig zu behandeln sowie 

ruhestörenden Lärm beim Betreten und Verlassen des Jugendzentrums zu vermeiden. 
 
(2) Alle Benutzer und die Leitung des Hauses verpflichten sich, die bestehenden Gesetze, 

insbesondere das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, das Betäu-
bungsmittelgesetz, das Gaststättengesetz, zu achten und ihnen Geltung zu verschaffen. 

 
(3) Grundsätzlich dürfen alkoholische Getränke jeder Art von Besuchern nicht in die Einrich-

tung mitgebracht werden. Alkoholische Getränke werden unter der Einhaltung des Ju-
gendschutzgesetzes ausgegeben. Abweichende Regelungen bedürfen der Zustimmung 
der Trägerkommission. 

 
 
(4) Parteipolitische sowie wirtschaftliche Werbung und Betätigung sind innerhalb des Ju-

gendzentrums nicht erlaubt. Es ist jedoch anzustreben, dass im Jugendzentrum politi-
sche Bildung stattfindet. 

 
(5) Zuwiderhandlungen gegen bestehende Gesetze und sonstige Rechtsnormen, die Be-

nutzungsordnung, die Hausordnung, Anordnungen der Stadt, des pädagogischen Per-
sonals und von Organen des Jugendzentrums können mit Hausverbot geahndet wer-
den. 
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(6) Das Hausverbot wird durch den Bürgermeister ausgesprochen. Kurzfristige Hausverbote 
können in Anwendung von § 11 Abs. 2 auch durch das pädagogische Personal erlassen 
werden. Wenn ein Hausverbot für mehr als vier Wochen verhängt wird, soll der Bürger-
meister dieses Hausverbot erst nach Anhörung der Trägerkommission erlassen. Gegen 
die Entscheidung kann der Betroffene den zuständigen Ausschuss anrufen. Die Ent-
scheidung des Ausschusses ist endgültig. 

 
 

§ 15 
 

Öffnungszeiten 
 
(1) Die Trägerkommission bestimmt die Betriebs- und Öffnungszeiten. 
 
(2) Die Öffnungszeiten werden per Anschlag im Jugendzentrum bekanntgegeben. 
 

§ 16 
 

Haftung 
 
(1) Für Schäden, die aus dem Betrieb des Jugendzentrums, aus dessen Benutzung oder 

durch Maßnahmen im Vollzug dieser Benutzungsordnung entstehen, übernimmt die 
Stadt Lauf nur dann die Haftung, wenn fahrlässiges Verschulden der von ihr beauftrag-
ten Personen vorliegt. 

 
(2) Für Personen- und Sachschäden, die den Besuchern des Jugendzentrums von dritten 

Personen zugefügt werden und für die Beschädigung oder das Abhandenkommen von 
eingebrachten Gegenständen haftet die Stadt Lauf nicht. 

 
§ 17 

 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung der Benutzungsordnung tritt am (Tag nach Bekanntmachung) in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisher geltende Benutzungsordnung vom 30.September 1982, in der 
letzten Fassung vom 31. Juli 2002 außer Kraft. 
 
 

Lauf a. d. Pegnitz, den 29.01.2015 
Stadtverwaltung Lauf a. d. Pegnitz 

 
 

Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister 

 
 

Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 28  Nein: 0   
 
 
 
3 Jugendzentrum der Stadt Lauf a,.d. Pegnitz; Bestimmung von Vertretern für die 

Trägerkommission 
 
Frau Stadträtin Vogel und Herr Stadtrat Ochs betreten den Sitzungssaal. 
 
Herr Taubmann gibt die Meldungen der Fraktionen bekannt und bittet, einen entsprechenden 
Beschluss zu fassen.  
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Beschluss: 
 

Der Stadtrat beschließt, die Trägerkommission des Jugendzentrums wie folgt zu be-
setzen: 
 
Mortler Astrid CSU 
Auernheimer Johannes SPD 
Frank Keller FW 
Platt Christine       GRÜNE 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 30  Nein: 0   
 
 
 
4 Generalsanierung Kunigundenschule  

1. Baustelleneinrichtung,  Abbruch, Baumeister und Sanierung 
2. Heizungstechnik 
3. Lüftungstechnik 
4. Sanitärtechnik 
5. Elektro- und Fernmeldetechnik 
-Auftragsvergabe 

 
Frau Nürnberger bezieht sich auf die Vorberatung im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungs-
ausschuss und bittet, der einstimmigen Empfehlung zu folgen. 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt:  
 
Der Auftrag für das Gewerk Baustelleneinrichtung (LOS 1) wird auf der Grundlage des 
Angebots vom 30.12.2014 an die Firma 

Eberth Bau GmbH & Co. KG, Lerchenweg 2c, 96050 Bamberg 

zum Angebotspreis von 87.165,12 € (brutto) vergeben.  
 
 
Der Stadtrat beschließt:  
 
1. Der Auftrag für das Gewerk Abbruch, Baumeisterarbeiten, Sanierung (LOS 2) wird auf 

der Grundlage des Angebots vom 05.01.2015 an die Firma 

Staufer-Bau GmbH, Taubenbacher Straße 1, 92286 Rieden, 

zum Angebotspreis von 768.624,90 € (brutto) vergeben.  
 

Die frei zu vergebende Nachtragssumme beläuft sich für LOS 2 im Einzelfall auf 30.000 
€ (brutto) und gesamt auf 50.000 € (brutto) 

 
2. Der Auftrag für das Gewerk Heizungstechnik wird auf der Grundlage des Angebots vom 

26.11.2014 an die Firma 

HSK GmbH, Harpersdorfer Straße 77, 07586 Kraftsdorf, 

zum Angebotspreis von 256.955,07 € (brutto) vergeben.  
 

Die frei zu vergebende Nachtragssumme beläuft sich im Einzelfall auf 30.000 € (brutto) 
und gesamt auf 30.000 € (brutto) 
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3. Der Auftrag für das Gewerk Lüftungstechnik wird auf der Grundlage des Angebots vom 
19.12.2014 an die Firma 

Bischoff-LS Luft- und Klimatechnik GmbH, Meederer Straße 17, 95486 Lautertal, 

zum Angebotspreis von 504.242,01 € (brutto) vergeben.  
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme beläuft sich im Einzelfall auf 30.000 € (brutto) 
und gesamt auf 30.000 € (brutto) 

 
4. Der Auftrag für das Gewerk Sanitärtechnik wird auf der Grundlage des Angebots vom 

15.12.2014 an die Firma 

Flossmann & Grünbeck GmbH, Maxfeldstraße 25, 90409 Nürnberg, 

zum Angebotspreis von 255.493,98 € (brutto) vergeben.  
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme beläuft sich im Einzelfall auf 30.000 € (brutto) 
und gesamt auf 30.000 € (brutto) 

 
5. Der Auftrag für das Gewerk Elektro- und Fernmeldetechnik wird auf der Grundlage des 

Angebots vom 23.12.2014 an die Firma 

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, 

zum Angebotspreis von 1.269.933,78 € (brutto) vergeben.  
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme beläuft sich im Einzelfall auf 30.000 € (brutto) 
und gesamt auf 75.000 € (brutto) 

 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 30  Nein: 0   
 
 
5 Vollzug des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG); Bestellung des Kommandan-

ten der Freiwilligen Feuerwehr Lauf a.d.Pegnitz, sowie dessen Stellvertreter 
(Tischvorlage) 

 
Herr Wallner bezieht sich auf die Kommandantenwahl am 23.01.2015 und bittet, dem Vor-
schlag zu folgen und einen Beschluss zu fassen.  
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Aufgrund der Kommandantenwahl der Feuerwehr Lauf a. d. Pegnitz am 23.01.2015 werden 
gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bestätigt: 
 
Kommandant    H e i n e c k e ,  Oliver, Im Talesgrund 6 
 
stellvertretender Kommandant S c h m i d t , Volker, Hermannstraße 27b 
 
Die Bestätigungen erfolgen im Einvernehmen mit der Kreisbrandinspektion. Gegebenenfalls 
erforderliche Lehrgänge sind innerhalb eines Jahres nachzuholen. Der Stadt Lauf a. d. Peg-
nitz ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja: 30  Nein: 0   
 
Die Herren Heinecke und Schmidt bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen und 
freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und Unterstützung. 
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6 Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts - Festlegung von Entschädigungen für ehrenamtlich Beauftragte 

 
Beschluss: 

 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 02. 
Mai 2014 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 3 erhält folgende Überschrift: 
 
„Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder und ehrenamtlich Beauftragten der 
Stadt; Entschädigung“ 

 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 
In § 3 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
„Die ehrenamtlich Beauftragten der Stadt erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von insgesamt monatlich 250,00 € für die Beauftragten für 
Belange von Menschen mit Behinderung und in Höhe von 30,00 € monatlich für die 
Seniorenbeauftragten.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft 
 
 
Abstimmung: zurückgestellt  
 
 
Anfragen 
 
Herr Stadtrat Schweikert hat eine Nachfrage zu einem Antrag seitens seiner Fraktion zum 
Thema alternative Bestattungsformen, da dies schon längere Zeit zurückliegt. Die Laufer 
Bevölkerung fragt immer wieder nach, wie hier weiter verfahren wird. Die SPD-Fraktion 
wünscht sich, dass zukünftig mit gestellten Anträgen sorgfältiger umgegangen und beraten 
wird. 

Vorsitzender bestätigt, dass die Nachfrage diesbezüglich steigt. Dieses Thema ist im Zu-
sammenhang mit den Vorstellungen der Initiativen der Evang. Kirche zu sehen. Dabei geht 
es auch um Gebühren. Die Angelegenheit soll in einer der nächsten Sitzungen umfassend 
behandelt werden. 
 
Ende der Sitzung im öffentlichen Teil: 19:49 Uhr 
 
 
Stadt Lauf a. d. Pegnitz, den 11.02.2015 
 
Stadtverwaltung 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 

   Schriftführerin 
 

Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister 

   Schönwald 
Verw.Ang. 
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